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- Bestattungswesen -     Herten, 02.04.2009 
Sch/Tr. - 152 
 
 

 

 

 
1. Grabsteinüberprüfung 
Die diesjährige Überprüfung der Grabsteine auf Standfestigkeit zur Verkehrssicherung findet 
auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt Herten  Ende Mai statt. 
Alle Grabbesitzer werden gebeten, ihre Grabsteine vorher auf Standsicherheit zu überprüfen 
und ggf. durch einen Fachmann befestigen zu lassen. 
 
Falls ab Ende Mai Grabmale festgestellt werden, deren Standfestigkeit so mangelhaft ist, dass 
sie eine akute Unfallgefahr darstellen, nimmt die Friedhofsverwaltung die Steine ab und legt sie 
auf die dazugehörige Grabstelle. 

 

 

 
2. Einebnung von Reihengrabstätten wegen Ablauf der Ruhefrist 
Gemäß § 15 Abs. 5 der Friedhofssatzung der Stadt Herten vom 10.12.1998 werden auf den 
nachfolgend genannten Friedhöfen nach dem 01.07.2009 die aufgeführten Reihengrabfelder 
eingeebnet, da die Ruhefrist zu diesem Termin abläuft: 
 
 
 Waldfriedhof: 
 Feld 95 Nr.:   251 -  341 
 Feld 95 Nr.:   342 -  426 
 
 Scherlebeck/Lgb.: 
 Feld 93 Nr.:   536 -  571 
  
 
 
 
Eventuell noch vorhandene Grabmale, Einfassungen, Vasen, Gehölze usw. werden im Rahmen 
der Einebnung von der Stadt Herten beseitigt, wenn die Angehörigen/Nutzungsberechtigten bis 
zum 01.07.2009 nicht selber darüber verfügt haben. 
Ein Anrecht darauf besteht nach dem 01.07.2009 nicht mehr. 
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